
 

SALARIA

ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-
BEDINGUNGEN (AVB)  
NACH VVG.
Ausgabe 2023, gültig ab 01.01.2023



2 / 10

KUNDENINFORMATION
Zum besseren Verständnis möchten wir 
vor dem Vertragsabschluss auf einige 
Vertragsgrundlagen hinweisen, die uns 
besonders wichtig sind. 
Als Grundlage für den Versicherungsvertrag 
gelten die Dokumente gemäss Kunden-
information in den nachstehenden 
 Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
Achten Sie in den nachstehenden 
 Allgemeinen Versicherungsbedingungen  
auf dieses Symbol: 

Lassen Sie sich die entsprechend markierten 
Textpassagen vor dem Vertragsabschluss 
erklären. Wir weisen Sie mit dem Symbol 
besonders auf folgende Sachverhalte hin:
 › Wer ist Versicherungsträger?
 › Wer kann eine Versicherung abschliessen?
 › Was ist versichert bzw. was ist nicht  
versichert?
 › Welche Pflichten hat der Versicherungs-
nehmer?
 › Wann besteht Anspruch auf Leistungen?
 › Wie lange läuft der Vertrag?
 › Welche Daten werden durch wen und zu 
welchem Zweck bearbeitet?



3 / 10

TAGGELDVERSICHERUNG 
SALARIA NACH VVG ..................................4
I. Allgemeine Vertragsgrundlagen ........................4
II. Umfang des Versicherungsschutzes ....................4
III. Versicherungsleistungen ................................5
IV. Beginn und Dauer des  Versicherungsschutzes  .......6
V. Obliegenheiten bei einem  Krankheitsfall ..............7
VI. Prämie  ..................................................9
VII. Zusätzliche Bestimmungen ............................9

INHALTSVERZEICHNIS.



4 / 10

I. ALLGEMEINE VERTRAGSGRUNDLAGEN

ART. 1 WELCHES SIND DIE GRUNDLAGEN DES 
VORLIEGENDEN VERTRAGS?
Die Grundlagen des vorliegenden Vertrags bilden:
1. Die vorliegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen, die allfälligen Zusatzbedingungen sowie die 
Bestimmungen in Police und allfälligen Nachträgen;

2. Das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 
(VVG) vom 2. April 1908 für Sachverhalte, die in den 
unter Abs. 1 genannten Grundlagen nicht geregelt 
sind. Sollten die nachstehenden Bestimmungen im 
Widerspruch zu den zwingenden Vorgaben nach 
VVG stehen, gehen Letztere vor;

3. Alle schriftlich vorliegenden vertraglichen Vereinbarun-
gen zwischen SWICA und dem Versicherungsneh-
mer.

II. UMFANG DES  
VERSICHERUNGSSCHUTZES

ART. 2  WORIN BESTEHT DER 
 VERSICHERUNGSSCHUTZ?
1. SWICA gewährt Versicherungsschutz gegen die wirt-

schaftlichen Folgen von Krankheit und Geburt im 
 Rahmen der vereinbarten Leistungen. Sie bezahlt den 
Versicherungsnehmern den entstandenen und nachge-
wiesenen Lohn- und Erwerbsausfall bis maximal zur 
Höhe des versicherten Taggelds.

2. Für Hausfrauen und Hausmänner ist der Nachweis 
eines Lohn- und Erwerbsausfalls bis zum versicherten 
Betrag von 40 Franken nicht Voraussetzung für die 
Leistungspflicht von SWICA.

3. Die Krankentaggeldversicherung ist eine Schaden-
versicherung.

ART. 3 WAS BEZEICHNEN WIR ALS KRANKHEIT?
Krankheit ist jede Beeinträchtigung der körperlichen oder 
geistigen Gesundheit, die nicht Folge eines Unfalls ist und 
die eine medizinische Untersuchung oder Behandlung 
erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.

ART. 4 WER IST VERSICHERT?
Alle Personen, die in der Schweiz und im Fürstentum Liech-
tenstein Wohnsitz haben und das 15., aber noch nicht 
das 65. Altersjahr  zurückgelegt haben, können im Rah-
men ihrer Erwerbsfähigkeit die Taggeldversicherung 
abschliessen.

ART. 5 WO GILT DIE VERSICHERUNG?
1. Die Versicherung ist auf die Schweiz und das Fürsten-

tum Liechtenstein beschränkt. 
2. Versicherungsnehmer, die im Ausland erkranken, 

haben Anspruch auf Leis tungen während zehn Tagen. 
Vorbehalten sind Spitalaufenthalte,  solange sie aus 
medi zinischen Gründen notwendig sind.

3. Begibt sich ein arbeitsunfähiger Versicherungsnehmer 
ohne unsere Zustimmung ins Ausland, besteht wäh-
rend der Zeit des Auslandaufenthaltes kein Anspruch 
auf Leistungen.

4. Für Grenzgänger gelten die Einschränkungen gemäss 
Abs. 1–3 nur, wenn sie sich ausserhalb des Grenz-
gebiets aufhalten.

ART. 6 WAS GESCHIEHT BEI GROBFAHRLÄSSIGER 
HERBEIFÜHRUNG EINER KRANKHEIT?
SWICA verzichtet auf das ihr nach Gesetz zustehende 
Recht, die Ver sicherungsleistungen zu kürzen, wenn der 
Versicherungsnehmer die Krankheit grobfahrlässig herbei-
geführt hat.

TAGGELDVERSICHERUNG 
SALARIA NACH VVG.
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ART. 7  IN WELCHEN FÄLLEN BESTEHT KEIN 
 VERSICHERUNGSSCHUTZ?
Kein Anspruch auf Leistungen besteht bei:
a) Krankheiten, die durch die gesetzliche Unfallversiche-

rung (UVG) entschädigt werden.
b) Gesundheitsschädigungen infolge Einwirkung ioni-

sierender Strahlen und Schäden aus Nuklearenergie. 
Gesundheitsschädigungen infolge ärztlich verordne-
ter Strahlenbehandlung wegen einer versicherten 
Krankheit sind jedoch versichert.

c) Krankheiten infolge von kriegerischen Vorfällen oder 
Terrorakten. Wird der Versicherungsnehmer ausser-
halb der Schweiz vom Ausbruch solcher Vorfälle über-
rascht, erlischt der Versicherungsschutz jedoch erst 14 
Tage nach deren erstmaligem Auftreten.

III. VERSICHERUNGSLEISTUNGEN

ART. 8  WANN BESTEHT ANSPRUCH AUF 
 TAGGELDLEISTUNGEN?
1. Ist der Versicherungsnehmer nach ärztlicher Feststel-

lung arbeitsunfähig,  bezahlt SWICA bei voller Arbeits-
unfähigkeit das versicherte Taggeld entsprechend 
dem entstandenen und nachgewiesenen Lohnausfall.

2. Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit von mindestens 25 
Prozent wird das Taggeld entsprechend dem Grad 
der Arbeitsunfähigkeit aus gerichtet.

3. Nach jeder Geburt ruht die Leistungspflicht während 
acht Wochen. Vorbehalten bleibt die Versicherung 
eines Geburtengelds.

ART. 9 WAS BEZEICHNEN WIR ALS 
 ARBEITSUNFÄHIGKEIT?
Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine Beeinträchtigung  
der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit 
bedingte volle oder teilweise Un fähigkeit, im bisherigen 
Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten. 
Nach drei Monaten Arbeitsunfähigkeit wird auch die 
zumut bare Tätigkeit in einem anderen Beruf oder Aufga-
benbereich berück sichtigt.

ART. 10  WIE WIRD DIE WARTEFRIST BERECHNET 
UND WAS GILT ALS RÜCKFALL?
1. Die Wartefrist beginnt mit dem ersten Tag der ärztlich 

festgestellten Arbeitsunfähigkeit von mindestens 25 
Prozent, frühestens aber drei Tage vor der ersten ärzt-
lichen Behandlung. Sie ist für jeden neuen Krankheits-
fall zu bestehen. Die Tage teilweiser Arbeits unfähigkeit 
von mindestens 25 Prozent zählen für die Berechnung 
der Wartefrist als ganze Tage.

2. Als neuer Krankheitsfall hinsichtlich Wartefrist und 
 Leistungsdauer gilt:
 › das erneute Auftreten einer Krankheit (Rückfall), 
wenn der Versicherungsnehmer ihretwegen wäh-
rend zwölf Monaten nicht arbeitsunfähig war;
 › eine neue Krankheit, wenn der Versicherungsneh-
mer die Arbeit nach einer Arbeitsunfähigkeit wäh-
rend mindestens zwei Monaten vollständig wieder 
aufgenommen hat.

ART. 11  WIE LANGE WIRD DAS TAGGELD 
 AUSGERICHTET?
1. Das Taggeld wird unter Anrechnung einer allfällig ver-

einbarten Wartefrist während 720 Tagen innerhalb 
900 aufeinander folgenden Tagen ausbezahlt. Bei 
Übertritt von der Kollektiv- in die Einzeltaggeldver-
sicherung werden bereits bezogene Leistungen an -
gerechnet.

2. Tage teilweiser Arbeitsunfähigkeit von mindestens 25 
Prozent zählen für die Bemessung der Leistungsdauer 
voll.

3. Tritt während eines Krankheitsfalls ein zusätzlicher 
Krankheitsfall ein, werden die anspruchsberechtigten 
Tage des ersten Falls an die Leistungsdauer angerech-
net.

4. Vom AHV-Rentenalter an wird das Taggeld noch wäh-
rend maximal 180 Tagen für alle laufenden und künf-
tigen Versicherungsfälle ausgerichtet, längstens jedoch 
bis zum vollendeten 70. Altersjahr. Besteht zum Zeit-
punkt des Erreichens des AHV-Renten alters eine 
Arbeitsunfähigkeit, so erlischt der Leistungsanspruch, 
ausser der Versicherungsnehmer weist nach, dass das 
 Arbeitsverhältnis bei bestehender Arbeitsfähigkeit 
angedauert hätte.

5. Nach Erlöschen des Versicherungsschutzes entfällt die 
Leistungspflicht (vorbehalten bleiben bei Aufhebung 
des Vertrags periodische Leistungsverpflichtungen im 
Sinne von Art. 35c VVG).
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ART. 12 WANN BESTEHT ANSPRUCH AUF 
 GEBURTENGELD?
1. Ein mitversichertes Geburtengeld wird während 56 

Tagen für jede erfolgte Geburt bezahlt. Eine allfällig 
vereinbarte Wartefrist wird nicht an die Leistungs-
dauer angerechnet.

2. Besteht die Geburtengeldversicherung für die Mutter 
im Zeitpunkt der Geburt weniger als 270 Kalender-
tage, wird kein Geburtengeld ausgerichtet.

3. Leistungen einer gesetzlichen Sozialversicherung wer-
den an die Leistungen von SWICA aus einer Gebur-
tengeldversicherung angerechnet. Für die Dauer, wäh-
rend der ein Versicherungsnehmer Leistungen aus 
einer Geburtengeldversicherung von SWICA oder 
einer gesetzlichen Sozialversicherung bezieht, ruht die 
 Leistungspflicht von SWICA aus der Krankentaggeld-
versicherung.

4. Das Geburtengeld wird nicht an die Leistungsdauer 
gemäss Art. 11, Abs. 1 angerechnet.

ART. 13 ARBEITSLOSIGKEIT
1. Gilt der Versicherungsnehmer als Arbeitsloser im Sinne 

von Art. 10 AVIG (Bundesgesetz über die obligatori-
sche Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzent-
schädigung), richtet SWICA die Leistungen bis zur 
Höhe der entgangenen Arbeitslosenentschädigung 
wie folgt aus:
a) bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 25 Pro-

zent das halbe Taggeld;
b) bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 50 Pro-

zent das volle Taggeld.
2. Arbeitslose Versicherungsnehmer haben das Recht, 

ihre bisherige Taggeldversicherung gegen Prämienan-
passung vorbehaltlos in eine  solche gleicher Höhe mit 
einer Wartefrist von 30 Tagen umzuwandeln.

IV. BEGINN UND DAUER DES 
 VERSICHERUNGSSCHUTZES

ART. 14 BEGINN DER VERSICHERUNG
Die Versicherung beginnt, sobald SWICA den Versiche-
rungsausweis ausgehändigt oder die Annahme des 
Antrags erklärt hat, frühestens jedoch am vereinbarten und 
im Versicherungsausweis bezeichneten Tag.

ART. 15 WIDERRUFSRECHT
1. Der Antragsteller kann seinen Antrag zum Abschluss 

des Vertrags oder die Erklärung zu dessen Annahme 
schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nach-
weis durch Text ermöglicht, bei SWICA (gemäss Kon-
taktangaben auf der Versicherungspolice) widerrufen.

2. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt, 
sobald der Versicherungsnehmer den Vertrag bean-
tragt oder angenommen hat.

3. Die Frist ist eingehalten, wenn der Versicherungsneh-
mer am letzten Tag der Widerrufsfrist seinen Wider-
ruf SWICA mitteilt oder seine Widerrufserklärung der 
Post übergibt. Ausgeschlossen ist das Widerrufsrecht 
bei kollektiven Personenversicherungen, vorläufigen 
Deckungszusagen und Vereinbarungen mit einer Lauf-
zeit von weniger als einem Monat.

4. Der Widerruf bewirkt, dass der Antrag zum Vertrags-
abschluss oder die Annahmeerklärung des Versiche-
rungsnehmers von Anfang an unwirksam ist. Bereits 
empfangene Leistungen müssen zurückerstattet wer-
den.

ART. 16  DECKUNGSAUSSCHLUSS/ABLEHNUNG
1. Krankheiten, die bei der Aufnahme bestehen oder 

bestanden haben, können ausgeschlossen werden 
(Deckungsausschluss). Sind bei der Aufnahme Krank-
heiten verheimlicht worden, so kann der Deckungsaus-
schluss nachträglich rückwirkend angebracht werden. 
SWICA kann einen Vertragsabschluss ohne Begrün-
dung  ablehnen.

2. Für Krankheiten, für welche ein Deckungsausschluss 
besteht, entsteht kein Anspruch auf Leistungen. Das-
selbe gilt für Krankheiten, welche bei der Aufnahme 
verheimlicht worden sind.

3. Bei jeder Neu- oder Höherversicherung kann SWICA 
eine ärztliche Untersuchung verlangen. Mit Unter-
zeichnung des Antrags wird SWICA ermächtigt, bei 
Amtsstellen, Ärzten und Dritten die notwendigen 
Erkundigungen einzuziehen.



7 / 10

4. Werden beim Antrag erhebliche Punkte, welche die 
 anzeigepflichtige Person kannte oder kennen musste, 
unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen, so kann 
SWICA innert vier Wochen nach Kenntnisnahme der 
Anzeigepflichtverletzung den Vertrag schriftlich oder 
in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text 
ermöglicht, kündigen sowie sämtliche seit Vertragsbe-
ginn mit der Anzeigepflichtverletzung zusammenhän-
gende Leistungen zurück fordern. Der Vertrag endet, 
sobald der Versicherungsnehmer die Kündigung erhal-
ten hat.

5. Bei Höherversicherungen gelten die gleichen Bestim-
mungen wie für Neuaufnahmen.

ART. 17 WANN KANN DIE VERSICHERUNG 
 GEÄNDERT WERDEN?
Eine Herabsetzung der Versicherungsdeckung kann 
jeweils auf Ende eines Monats erfolgen. Während eines 
Leistungsbezugs kann die  Herabsetzung des versicherten 
Taggelds nur in gegenseitigem Ein verständnis erfolgen.

ART. 18  WANN ERLISCHT DIE VERSICHERUNG?
1. Die Taggeldversicherung ist auf das Ende eines Kalen-

derjahrs durch den Versicherungsnehmer ordentlich 
kündbar. Es ist eine dreimonatige Kündigungsfrist ein-
zuhalten. Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn 
sie spätestens am letzten Arbeitstag vor Beginn der 
dreimonatigen Frist bis 17 Uhr im Empfangsbereich 
von SWICA eingetroffen ist (das Datum des Poststem-
pels ist nicht massgebend). SWICA steht dieses 
ordentliche Kündigungsrecht gemäss VVG nicht zu.

2. Die Taggeldversicherung kann nach einer Arbeitsun-
fähigkeit, für welche SWICA eine Leistung erbringt, 
durch den Versicherungsnehmer gekündigt werden. 
Spätestens 14 Tage nach Erhalt der Leistung kann der 
Versicherungsnehmer den entsprechenden Teil des 
Vertrags kündigen. Die Deckung erlischt 14 Tage 
nach dem Eintreffen der Mitteilung bei SWICA. 
SWICA steht dieses ordentliche Kündigungsrecht 
gemäss VVG nicht zu.

3. Auch ohne Kündigung erlischt die Versicherung, nach-
dem der Versicherungsnehmer seit drei Monaten sei-
nen gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland hat. 
Grenzgänger können so lange  versichert bleiben, als 
sie Arbeitslosenentschädigung beziehen und bei 
Arbeitsunfähigkeit einen nachweisbaren Erwerbsaus-
fall erleiden.

4. Die Taggeldversicherung erlischt ausserdem
a) mit der Aussteuerung bei der Arbeitslosenversiche-

rung;
b) mit Erreichen des AHV-Alters. Vorbehalten bleibt 

eine weiter dauernde Berufstätigkeit und eine voll-
ständige Arbeitsfähigkeit, welche im Krankheitsfall 
einen nachweisbaren Erwerbs ausfall nach sich 
zieht. Die Taggeldversicherung erlischt endgültig, 
wenn ein solcher Versicherungsnehmer nach dem 
Erreichen des AHV-Alters das versicherte Taggeld 
während 180 Tagen bezogen hat;

c) durch Tod;
d) bei Erschöpfung der Genussberechtigung.

ART. 19 WAS GESCHIEHT NACH AUFLÖSUNG  
DER VERSICHERUNG?
1. Folgen von Krankheiten sowie Spätfolgen und Rück-

fälle, die nach Erlöschen der Versicherung eintreten, 
sind nicht ver sichert.

2.  Grundsätzlich endet der Leistungsanspruch mit der 
Auflösung des Vertrags (vorbehältlich periodische Leis-
tungsverpflichtungen im Sinne von Art. 35c VVG).

V. OBLIEGENHEITEN BEI EINEM 
 KRANKHEITSFALL

ART. 20 FRIST FÜR ANMELDUNG DER KRANKHEIT 
(SCHADENANZEIGE)
1. Die Ansprüche auf Taggeldleistungen sind innert fünf 

Tagen nach Ablauf der Wartefrist einzureichen. Ist 
jedoch eine Wartefrist von 30 Tagen oder länger ver-
einbart, hat die Anzeige spätestens nach dem Ablauf 
von 30 Tagen Arbeitsunfähigkeit bzw. Erwerbs -
unfähigkeit zu erfolgen. Mit der Anzeige ist ein Arzt-
zeugnis einzureichen. Die entsprechenden Kosten 
gehen zulasten des Versicherungsnehmers.

2. Die Leistung kann um den Betrag gekürzt werden, um 
den sich die Leistung bei rechtzeitiger Anmeldung 
gemindert hätte, wenn die Anmeldung schuldhaft zu 
spät oder gar nicht erfolgt, ausser es wird bewiesen, 
dass die ausgebliebene oder verspätete Anmeldung 
den Umständen nach als eine unverschuldete anzuse-
hen ist, oder der Versicherungsnehmer weist nach, 
dass die ausgebliebene oder verspätete Anmeldung 
keinen Einfluss auf den Eintritt des befürchteten Ereig-
nisses und auf den Umfang der von SWICA geschul-
deten Leistungen gehabt hat.

3. Dauert die Krankheit länger als einen Monat, benö-
tigt SWICA monatlich ein Zeugnis über Grad und 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit. SWICA zahlt das Tag-
geld in diesem Fall monatlich aus.
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ART. 21 PFLICHTEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS
Der Versicherungsnehmer unternimmt alles, was der Abklä-
rung der Krankheit und ihrer Folgen dienen kann. Im Sinne 
der Schadenminderungspflicht unterlässt der Versiche-
rungsnehmer alles, was mit der Arbeitsunfähigkeit bzw. mit 
dem Bezug von Taggeldern nicht zu vereinbaren ist und 
den Heilungsverlauf verzögert. Die Ärzte, welche den Ver-
sicherungsnehmer behandeln oder behandelt haben, sind 
von der beruflichen Schweigepflicht gegenüber SWICA 
zu entbinden.

ART. 22 BEIZUG EINES ZUGELASSENEN ARZTS
1. Nach Beginn der Krankheit zieht der Versicherungs-

nehmer so bald wie möglich einen zugelassenen Arzt 
bei und sorgt für fachgemässe Behandlung. Der Ver-
sicherungsnehmer leistet den Anordnungen des Arzts 
und des Pflege personals Folge.

2. SWICA kann eine Untersuchung durch einen von ihr 
bestimmten Arzt verlangen. In diesem Fall übernimmt 
SWICA die Fahrtkos ten des günstigsten öffentlichen 
Verkehrsmittels sowie andere mög liche Auslagen 
gemäss den Richtlinien der SUVA.

3. SWICA ist berechtigt, Patientenbesuche durchzufüh-
ren sowie zusätzliche Belege und Auskünfte, insbe-
sondere ärztliche Zeugnisse zu verlangen.

4. Entzieht oder widersetzt sich ein Versicherungsnehmer 
einer zumutbaren Behandlung oder einer Eingliede-
rung ins Erwerbs leben, die eine wesentliche Verbes-
serung der Erwerbsfähigkeit oder eine neue Erwerbs-
möglichkeit verspricht, oder trägt sie nicht aus eigenem 
Antrieb das ihr Zumutbare dazu bei, so können ihr die 
Leistungen vorübergehend oder dauernd gekürzt oder 
 verweigert  werden.

ART. 23 SCHADENMINDERUNGSPFLICHT
1. Ein in seinem angestammten Beruf arbeitsunfähiger 

Versicherungsnehmer ist gehalten, innert drei Mona-
ten Arbeit in einem anderen Erwerbszweig zu suchen 
oder sich bei der Invaliden- oder Arbeitslosen-
versicherung anzumelden.

2. Wird die Restarbeitsfähigkeit nicht verwertet, so erfolgt 
die Taggeldberechnung unter Berücksichtigung der 
Schadenminderungspflicht des Versicherungsnehmers.

3. Unterbleibt die Anmeldung bei der Arbeitslosen- bzw. 
der Invalidenversicherung, so ist SWICA berechtigt, 
die Taggeldleistungen einzustellen. Allfällige Leistun-
gen werden unter Berücksichtigung der von diesen 
Versicherungen mutmasslich zu erbringenden Leistun-
gen berechnet.

ART. 24 WAS GESCHIEHT, WENN DER 
 VERSICHERUNGSNEHMER AUCH ANSPRUCH  
AUF LEISTUNGEN VON DRITTEN HAT?
1. Stehen dem Versicherungsnehmer auch Leistungen von 

staat lichen oder betrieblichen Versicherungen zu oder 
hat ein haftpflichtiger Dritter solche erbracht, ergänzt 
SWICA diese Leistungen bis zur Höhe des versicher-
ten Taggelds.

2. Steht der Rentenanspruch der IV noch nicht fest, so 
kann SWICA das versicherte Taggeld freiwillig bevor-
schussen. In diesem Fall fordert SWICA die zu viel 
erbrachten Leistungen ab  Beginn des Rentenanspruchs 
zurück. Die allfällige Bevorschussung erfolgt unter 
dem ausdrücklichen Vorbehalt der Ver rechnung mit 
der eidgenössischen IV. Die Verrechnung erfolgt im 
Umfang der für die gleiche Zeit zugesprochenen IV-
Rente und kann ohne zusätzliche Vollmacht des Versi-
cherungsnehmers erfolgen.

3. SWICA erbringt im Rahmen von freiwilligen Vorleis-
tungen an Stelle eines haftpflichtigen Dritten Taggeld-
zahlungen zur Deckung des Erwerbsausfalls nur gegen 
schriftliche Abtretung der Ansprüche des Versiche-
rungsnehmers oder Anspruchsberechtigten im Um fang 
 ihrer Leistungen.

4. Bestehen zur Deckung des Verdienstausfalls mehrere 
Versicherungen bei konzessionierten Gesellschaften, 
wird der versicherte Verdienstausfall aus diesem Ver-
trag lediglich im Verhältnis zu den von allen beteilig-
ten Versicherern zusammen garantierten Leis tungen 
gedeckt.

5. Schliesst der Versicherungsnehmer ohne vorherige 
Zustimmung von SWICA einen Vergleich mit Dritten 
ab, so entfällt ihre Leistungspflicht.

6. SWICA ist nicht leistungspflichtig, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Forderung gegenüber einem Drit-
ten nicht rechtzeitig geltend macht oder sich nicht um 
ihren Eingang bemüht.

7. Der Versicherungsnehmer hat SWICA über Art und 
Ausmass sämtlicher Leis tungen Dritter unverzüglich zu 
informieren.

ART. 25 FOLGEN BEI NICHTBEACHTUNG DER 
OBLIEGENHEITEN BEI EINER KRANKHEIT
Bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten nach Art. 20–24 
ist SWICA befugt, ihre Leistungen zu kürzen oder zu ver-
weigern, ausser es wird bewiesen, dass das auf die Fol-
gen der Krankheit und deren Feststellung keinen Einfluss 
ausgeübt hat oder nicht schuldhaft war.
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VI. PRÄMIE

ART. 26 WANN WERDEN DIE PRÄMIEN FÄLLIG?
Die Prämien werden jeweils am ersten Monatstag einer 
Zahlungs periode in Schweizer Franken fällig.

ART. 27 VERSPÄTETE ZAHLUNG
1. Trifft die Prämie innerhalb eines Monats nach Fällig-

keit nicht ein, fordert SWICA mittels Mahnung auf, 
innert 14 Tagen nach deren Absendung Zahlung zu 
leisten. Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, ruht die Leis-
tungspflicht vom Ablauf der Mahnfrist an.

2. SWICA ist befugt, von säumigen Versicherungs-
nehmern verursachte Spesen wie Kosten für Mahnun-
gen, Betreibungen und Verzugszinsen usw. zurückzu-
fordern oder mit Vergütungsansprüchen zu verrechnen.

VII. ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN 

ART. 28 UNFALLVERSICHERUNG
1. Sofern ein Unfall-Taggeld vereinbart wurde, gewährt 

SWICA in Ergänzung zu Art. 2 dieser AVB auch Ver-
sicherungsschutz gegen die wirtschaftlichen Folgen 
von Unfällen, unfallähnlichen Körperschädigungen 
und Berufskrankheiten.

2. Versichert sind Berufsunfälle, unfallähnliche Körper-
schädigungen, Berufskrankheiten und Nichtberufs-
unfälle, die sich während der Vertragsdauer dieser 
Zusatzversicherung ereignen bzw. verursacht werden. 
Es gelten die für die gesetzliche Unfallver sicherung 
(UVG) massgebenden Begriffe für Unfälle, unfallähn-
liche Körperschädigungen und Berufskrankheiten.

3. Hat der Versicherungsnehmer den Unfall bei der Aus-
übung eines Ver gehens oder Verbrechens verursacht, 
wird das versicherte Taggeld gemäss UVG-Praxis 
gekürzt.

4. Kein Anspruch auf die versicherten Leistungen besteht 
für  Unfälle:
a) welche der Versicherungsnehmer absichtlich her-

beigeführt hat;
b) infolge von Erdbeben in der Schweiz oder im 

 Fürstentum Liechtenstein;
c) infolge von kriegerischen Ereignissen in der 

Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein;
d) infolge von kriegerischen Ereignissen im Ausland. 

Bricht jedoch ein Krieg erstmalig aus und wird der 
Versicherungsnehmer in dem Land, in welchem er 
sich aufhält, davon überrascht, bleibt der Versi-
cherungsschutz noch während 14 Tagen, vom 
Kriegsausbruch an gerechnet, in Kraft;

e) im ausländischen Militärdienst;

f) infolge Begehung von Verbrechen durch den Ver-
sicherungsnehmer oder des Versuchs dazu;

g) infolge von Unruhen aller Art und der dagegen 
ergriffenen Massnahmen, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer beweise, dass er nicht auf der 
Seite der Unruhestifter aktiv oder durch Aufwiege-
lung beteiligt war;

h) bei Teilnahme an Motorfahrzeugrennen oder Ral-
lyes einschliesslich Trainingsfahrten;

i) für Gesundheitsschädigungen durch Einwirkung 
ionisierender Strahlen oder Schäden aus Nukle-
arenergie. Versichert sind jedoch Gesundheits-
schädigungen infolge ärztlich verordneter Strah-
lenbehandlungen wegen eines versicherten 
Unfalls. Gesundheitsschädigungen infolge Strah-
leneinwirkung im Zusammenhang mit der berufli-
chen Tätigkeit sind ebenfalls mitver sichert, sofern 
sie eine Leistungspflicht gemäss UVG begründen 
würden.

5. Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieser AVB und 
des Vertrags sinngemäss.

ART. 29 ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
1. Die Verpflichtungen aus diesem Vertrag sind in der 

Schweiz und in schweizerischer Währung zu erfüllen. 
Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, uns ein 
schweize risches Bank- oder Postkonto als Zahlungs-
adresse zu nennen.

2. Als Gerichtsstand stehen dem Versicherungsnehmer 
wahlweise der ordent liche Gerichtsstand und ihr 
schweizerischer oder liechtensteinischer Wohnsitz zur 
Verfügung.

ART. 30 QUELLENSTEUER
Für Versicherungsnehmer, die der Quellensteuer unterlie-
gen, wird die Steuer von den Leistungen abgezogen.

ART. 31 VERRECHNUNG UND RÜCKFORDERUNG
Irrtümlich erbrachte Taggelder sind vom Versicherungsneh-
mer auf schriftliche Aufforderung hin zurückzuerstatten. 
Zugunsten von SWICA besteht ein Verrechnungsrecht. 
Dem Versicherungsnehmer steht kein Verrechnungsrecht 
zu.

ART. 32 VERBOT DER ABTRETUNG UND 
 VERPFÄNDUNG
Forderungen gegenüber SWICA dürfen weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Abtretungen oder Verpfändun-
gen derartiger Forderungen können gegenüber SWICA 
nicht durchgesetzt werden.
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365 TAGE IM JAHR RUND UM DIE UHR FÜR SIE DA.

Telefon 0800 80 90 80 / swica.ch

ART. 33 AN WEN SIND MITTEILUNGEN  
UND MELDUNGEN ZU RICHTEN?
1. Alle Mitteilungen und Meldungen (inkl. Schaden-

anzeigen) des Versicherungsnehmers oder der versi-
cherten oder anspruchsberechtigten Person sind an 
SWICA zu richten. Die Kontaktangaben sind auf der 
Versicherungspolice zu finden. 

2. Alle Mitteilungen und Meldungen (inkl. Schadenanzei-
gen) seitens SWICA bzw. des Versicherungsträgers 
erfolgen rechtsgültig an die vom Versicherungsnehmer 
oder von der versicherten oder anspruchsberechtigten 
Person zuletzt angegebene Adresse in der Schweiz 
oder den angegebenen elektronischen Kontakt.

3. Sämtliche das Versicherungsverhältnis betreffenden 
Änderungen in den persönlichen Verhältnissen (z.B. 
Änderung des gesetzlichen Vertreters/Prämienzahlers, 
Wohnsitzwechsel, Änderung des Geschlechts etc.) 
muss der Versicherungsnehmer SWICA umgehend 
schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nach-
weis durch Text ermöglicht, mitteilen. 

ART. 34 PRÄMIENTARIFMODELL
Dieses Produkt führt einen Abschlussaltertarif. 
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